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Ungleich, vergleichbar, gleich – auf dem Weg zur geschlechtsneutralen Ar-

beitswelt? Geschlechtliche Differenzierungsprozesse im Kontext von Arbeit 

Abstract: Die Geschlechterdifferenz als Prädiktor für den Zugang zu und die Entlohnung von Arbeit 
wurde bereits im 19. Jahrhundert institutionalisiert und ist bis heute wirksam. An den Fallbeispielen 
der Leichtlohngruppen sowie der Aufhebung des Nachtarbeitsverbotes für Arbeiterinnen wird gezeigt, 
wie die Bezugnahme auf Differenzvorstellungen der Geschlechter nach 1945 im Rechtssystem de-
legitimiert wurde und welche Konsequenzen hieraus im Hinblick auf die bislang übliche Praxis der 
geschlechtsspezifischen Entlohnung und Regulierung von Arbeit entstanden. Untersuchungsleitend ist 
dabei die Fragestellung, ob der rechtlichen De-Legitimierung der Geschlechterdifferenz auch ein insti-
tutioneller Wandel im Sinne einer De- bzw. Re-Institutionalisierung (Jepperson 1991) der Geschlech-
terdifferenz in den Bereichen Arbeitszeit und Entlohnung folgte. So zeigt sich, dass im Fall der Aufhe-
bung des Nachtarbeitsverbotes die funktionale Arbeitsteilung im Alltag die rechtliche De-
Institutionalisierung der Geschlechterdifferenz unterläuft während bei den Leichtlohngruppen die Ge-
schlechterdifferenz re-institutionalisiert wird, indem geschlechtsneutrale Kriterien für die Bewertung 
von Arbeit definiert werden, die jedoch die Differenzannahme weiterführen, wenngleich auch anders 
arrangiert.  

1 Einleitung 

Arbeit und Geschlecht, so hat die Frauen- und Geschlechterforschung bereits in den 
1970-1980er Jahren nachgewiesen, stehen in einem konstitutiven Verhältnis, wel-
ches durch (konstruierte) Differenzen zwischen Frauen und Männern moderiert wird 
(vgl. Hausen 1976; Becker-Schmidt 1987; Ostner 1978). Die Erforschung von Ge-
schlechterdifferenzen in Arbeitskontexten nimmt seither in der Frauen- und Ge-
schlechterforschung, aber auch zunehmend in der Arbeits- und Industriesoziologie 
einen festen Platz ein (vgl. Aulenbacher 2010; Frey et al. 2010). Erklärungsansätze 
für die Ungleichheit der Geschlechter in Arbeitskontexten setzen häufig auf der  
Makroebene der Gesellschaft und ihrer Institutionen an. Geschlecht wird aus dieser 
Perspektive als ein Strukturierungsprinzip begriffen, welches auf Geschlechter-
ungleichheit beruht (u.a. Beer 1990; Dölling 1999). Die Übersetzung der Geschlech-
terdifferenz in ein hierarchisches System vollzieht sich aus diesem Blickwinkel ge-
samtgesellschaftlich über das Geschlechterverhältnis, welches als ein Strukturver-
hältnis begriffen wird (Becker-Schmidt 1993). Geschlechtsgebundene Segregations-
phänomene werden hieran anknüpfend durch die Wirkung von Geschlecht als Struk-
turkategorie erklärt (vgl. Gottschall 1995, S. 126ff). Dabei wird davon ausgegangen, 
dass gesellschaftliche Strukturen sowie die Strukturen des Arbeitsmarktes – obwohl 
es keine expliziten Schließungen und Zulassungsbeschränkungen für Frauen (am 
Arbeitsmarkt) mehr gibt – für die (Re-)Produktion von Geschlechterdifferenz verant-
wortlich sind. Neuere Studien hinterfragen jedoch diese Omnipräsenz und Omnirele-
vanz der Kategorie Geschlecht in Arbeitskontexten. So ist in aktuellen Studien zur 
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Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt die Rede von einer neuen „Un-Ordnung 
der Geschlechter“ (Kutzner 2003) und einer „De-Institutionalisierung der Geschlech-
terdifferenz“ (Heintz/Nadai 1998). Der geteilte Befund der hier zitierten Studien lautet: 
Geschlecht kann, muss aber in Arbeitskontexten nicht relevant gemacht werden. Die 
Geschlechterdifferenz, verstanden als eine binäre Codierung, welche klassifizierend 
und ordnungsbildend wirkt (Aulenbacher 2013, S. 36), stellt also ein latent verfügba-
res Angebot für die Konstruktion von Hierarchien und Asymmetrien sowie von un-
gleichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt dar, dieses Angebot muss aber nicht unbe-
dingt wahrgenommen werden und seine Nutzung scheint legitimationsbedürftig zu 
werden (vgl. Aulenbacher 2013).  

Der vorliegende Beitrag greift diese aktuellen Hypothesen von De-
Institutionalisierung und kontextueller Kontingenz der Geschlechterdifferenz in Ar-
beitskontexten auf und analysiert diese anhand zweier (historischer) Fallbeispiele: 
der Aufhebung des Nachtarbeitsverbots für Frauen sowie der Leichtlohngruppen in 
Tarifverträgen.2 Wie die Analyse zeigt, lässt sich nach dem 2. Weltkrieg eine Ent-
wicklung feststellen, in der verstärkt von einer Vergleichbarkeit der Geschlechter in 
Arbeitskontexten ausgegangen wird. Die Fallbeispiele können hier illustrieren, wie es 
zur rechtlichen De-Legitimation der Geschlechterdifferenz im Kontext von Entlohnung 
und Arbeitszeitregulierung kam und welche Konsequenzen hieraus für die bislang 
übliche Praxis der Entlohnung und zeitlichen Regulierung von Arbeit entstanden. Un-
tersuchungsleitend ist dabei die Fragestellung, ob dieser rechtlichen De-
Legitimierung der Geschlechterdifferenz auch ein institutioneller Wandel im Sinne 
einer De- bzw. Re-Institutionalisierung (Jepperson 1991) der Geschlechterdifferenz 
in den Bereichen Arbeitszeit und Entlohnung folgte. 

Zielsetzung ist es, mittels eines historischen und wissenssoziologischen Zugriffs 
zum einen die Mechanismen und Klassifikationen herauszuarbeiten, die den Legiti-
mationsverlust des Deutungsmusters der Geschlechterdifferenz herbeiführen. Zum 
anderen wird rekonstruiert, wie der Bedeutungsverlust der Kategorie Geschlecht als 
Prädiktor für den Zugang zu Arbeit und damit für die Regulierung von Arbeitszeiten 
sowie die Bewertung und Entlohnung von Arbeitsleistung kategorial aufgefangen so-
wie diskursiv bearbeitet wird. 

Zu diesem Zweck werden zunächst der Prozess der Institutionalisierung ge-
schlechtlicher Differenzierung im Arbeitskontext des 19. Jahrhunderts sowie dessen 
Auswirkungen beschrieben. Es wird gezeigt, dass gerade im Umbruch zum 20. Jahr-
hundert geschlechtlichen Differenzierungsprozessen und der Institutionalisierung der 
Ungleichheit von Frauen- und Männerarbeit eine spezifische Funktion zur Ordnung 
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des Verhältnisses von Arbeit und Gesellschaft zukommt. Anschließend zeigen wir 
anhand der beiden Fallbeispiele auf, aufgrund welcher rechtlicher Regelungen die im 
19. Jahrhundert entstandene Differenzannahme unterwandert wird und wie die Ak-
teure den Verlust der ordnungsgebenden Funktion der Kategorie Geschlecht diskur-
siv verarbeiten. Mittels einer Diskursanalyse werden die Interpretationsmuster zur 
Geschlechterdifferenz sowie die Mechanismen ihrer Produktion und Reproduktion in 
den Fallbeispielen herausgearbeitet. Vor diesem Hintergrund fragt sich, ob eine 
,veränderte‘ Arbeitsordnung entstanden ist, in der der Kategorie Geschlecht keine 
Bedeutung mehr zukommt, die Geschlechterdifferenz demzufolge de-
institutionalisiert wurde. Abschließend wird die Relevanz der gewonnen Erkenntnisse 
für den Zusammenhang von Arbeit und Geschlecht diskutiert.  

2 Die Institutionalisierung der Geschlechterdifferenz im Kontext von Arbeit im 

19. Jahrhundert  

Ab dem 19. Jahrhundert veränderten sich durch die Ausdehnung von Industrie und 
Manufaktur die Arbeits- und Wirtschaftsweisen der Bevölkerung. Dabei kam es zu 
einer Herauslösung der nun als Erwerb konzipierten Arbeit aus der Wirtschaft des 
ganzen Hauses (Landwirtschaft und Heimgewerbe) und somit „zu einer relativ klaren 
Trennung von Wohnplatz und Arbeitsplatz“ (Kocka 1990, S. 466). Die damit einher-
gehenden Umbrüche in der Allokation von Arbeitskraft sowie die Folgen für die So-
zialorganisation der Gesellschaft, für die Generativität des nationalen Staates und für 
den sozialen Zusammenhalt wurden von staatlichen, nationalökonomischen und wis-
senschaftlichen Akteuren mit Besorgnis beobachtet (vgl. Wobbe 2012). Insbesonde-
re die Zuständigkeiten für die nun auseinanderfallenden Bereiche des Öffentlichen 
und des Privaten mussten neu definiert und arrangiert werden. Als probates Lö-
sungsmodell erschien in den verschiedenen Diskursen zur (Neu-)Ordnung der ge-
sellschaftlichen Verhältnisse die besondere Regulierung von Frauenarbeit, welche  
u.a. durch die Konstatierung eines Gegensatzes zwischen „Heim und Arbeit, Mütter-
lichkeit und Lohnarbeit, Weiblichkeit und Produktivität“ (Scott 1994, S.452) gerecht-
fertigt wurde. So wurden am Ende des 19. Jahrhunderts verschiedene Maßnahmen 
getroffen, die Arbeitsbedingungen der (Lohn-)Arbeiter gegenüber den Arbeitgebern 
und auf dem Arbeitsmarkt aufzuwerten (vgl. Hinrichs 1988), während Frauen zu einer 
rechtlichen Sondergruppe des Arbeitsmarktes wurden (vgl. Berkovitch 1999; Scott 
1994, S. 453). Hierdurch kam es zur Institutionalisierung eines asymmetrischen Ge-
schlechterarrangements in Bezug auf das Wirken in Öffentlichkeit und Familie, wel-
ches mittels rechtlicher Klassifikationen die geschlechtliche Arbeitsteilung verfestigte 
(Becker-Schmidt/Krüger 2009, S. 17) und eine limitierte Inklusion von Frauen in das 
Beschäftigungssystem legitimierte. So wurden gesonderte Arbeitsschutzgesetze für 
Frauen erlassen, Beschäftigungsverbote in bestimmten Berufen und Branchen für 
Frauen verhängt (Untertagearbeit, Kokereien etc.), spezifische Arbeitszeitregelungen 
für Frauen erlassen (Höchstarbeitszeit, Nachtarbeit) sowie eine niedrigere Entloh-
nung von Frauenarbeit im Vergleich zu Männerarbeit tariflich abgesichert (Frauen-
lohngruppen). Diese einseitig vollzogene Restriktion wurde dabei durchgängig von 
der Vorstellung der Ungleichheit der Geschlechter begleitet und u.a. mittels der Kon-
struktion spezifischer Geschlechtscharaktere legitimiert (vgl. Hausen 1976, S. 363ff). 
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Zudem wurde die Kategorisierung von Frauen als Arbeitskräfte zweiter Klasse durch 
deren spezifisches Erwerbsverhalten begründet, welches tatsächlich oder vermutet 
nicht dem Erfordernis voller zeitlicher und physischer Leistungsfähigkeit entspräche 
und Frauen zudem eine gesellschaftlich akzeptierte Alternativrolle als Hausfrau offen 
stehe, was diese nicht auf Erwerbsarbeit angewiesen sein lasse (vgl. Willms 1983, S. 
114). 

Das sich im 19. Jahrhundert anreichernde Konstrukt der Geschlechterdifferenz 
bildete die Basis, Frauenarbeit zu einem kategorialen Spezialfall zu erklären und 
hierdurch die limitierte Inklusion von Frauen in das Beschäftigungssystem zu recht-
fertigen. Dies zeigt insbesondere die Analyse der vorgängigen Diskurse zur ge-
schlechtsspezifischen Regulierung von Arbeit gegen Ende des 19. Jahrhunderts. 
Hier wurde sich auf essentielle Differenzen zwischen den Geschlechtern bezogen, 
welche die Vorstellung der Komplementarität der Geschlechter beinhalteten und so-
mit deren Unvergleichbarkeit voraussetzten (vgl. Wobbe 2012; Wecker 1996; für den 
internationalen Kontext vgl. Wikander 1995). Erstens wurde eine körperliche Diffe-
renz zwischen Frauen und Männern behauptet, welche eine besondere Schutzbe-
dürftigkeit von Frauen aufgrund „ihrer natürlichen Schwäche“ notwendig erscheinen 
ließ sowie die geringere Produktivität von Frauenarbeit bedinge. Zweitens wurde, 
entsprechend der bürgerlichen Familienideologie, von einer sozialen (Rol-
len)Differenz zwischen Frauen und Männern ausgegangen, wonach Frauen geeignet 
für Familienarbeit und Arbeiten im Haus schienen, Männer hingegen für die Lohnar-
beit außer Haus. Und drittens wurde sich auf eine paternalistisch motivierte spezifi-
sche Schutzbedürftigkeit von Frauen bezogen, indem deren differente Mündigkeit – 
verheiratete Frauen waren z.B. keine mündigen Vertragspartner – ein regulierendes 
Eingreifen des Staates, zum Schutze der Frau unumgänglich erscheinen ließ (vgl. 
auch Schiek 1992, S. 41). 

Diese Differenzierungen bildeten sodann auch die Grundlage der Unterschei-
dung zwischen Frauen- und Männerarbeit. Demnach galt Frauenarbeit zum ausge-
henden 19. Jhd. im Vergleich zu Männerarbeit als unqualifizierte Arbeit, welche zu-
meist als Zuarbeit klassifiziert wurde, nur als eingeschränkt produktiv galt und einer 
besonderen Regulierung bedurfte. Dagegen wurde unter Männerarbeit die vollwerti-
ge Normalarbeit verstanden, welche mit einer Normalleistung gleichgesetzt war, 
während Frauenarbeit die im Vergleich minderwertigere Arbeit darstellte (vgl. Weiss 
2007, S. 40). Diese Klassifikationen von Frauen- und Männerarbeit in Verbindung mit 
den für Frauenarbeit einhergehenden Restriktionen beim Zugang zu Arbeit gelten als 
Vorbedingung für die durch die Industrialisierung ausgelöste Neukonstituierung des 
Arbeitsmarktes mit geschlechtsgebundener Arbeitsteilung (vgl. Wecker 1996,  
S. 197). So führten die im 19. Jahrhundert institutionalisierten Normalitätsvorstel-
lungen über Frauen- und Männerarbeit zur Verfestigung von Wertunterschieden zwi-
schen weiblichen und männlichen Arbeitskräften sowie zur Etablierung zweier auch 
rechtlich getrennter Kategorien von Arbeitskräften. Diese geschlechterdifferente 
Strukturierung des Arbeitsmarktes verliert jedoch im Untersuchungszeitraum (1945-
2010) an Legitimität, wie die im Folgenden vorgestellten Fallbeispiele verdeutlichen.  
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3 Das Aufbrechen der Geschlechterdifferenz im Kontext von Arbeit nach 1945 

Bereits mit der Schaffung des Grundgesetzes 1949 vollzog sich ein gravierender 
Wandel im Hinblick auf die unterschiedliche rechtliche Behandlung von Männern und 
Frauen. So wurde im Grundgesetz (GG) unter Art. 3 Abs. 2 festgehalten: „Männer 
und Frauen sind gleichberechtigt“. Durch diesen Satz wurden Männer und Frauen in 
der Bundesrepublik erstmals rechtlich formal gleichgesetzt  und Gesetze, die mit die-
sem Gleichheitssatz in Konflikt standen, sollten nun überarbeitet werden (vgl. Wapler 
2012, S. 49). Damit lag erstmals eine rechtliche Norm zur Gleichberechtigung der 
Geschlechter vor, auf die Bezug genommen werden konnte und auch wurde, wie die 
nachfolgenden Fallbeispiele verdeutlichen.  

Eine ebenfalls aus dieser Norm resultierende Veränderung für das Zusammen-
spiel von Arbeit und Geschlecht betrifft die Reform des Ehe- und Familienrechts. 
Diese Reform aus dem Jahre 1977 führte dazu, dass die im BGB rechtlich veranker-
te „Hausfrauenehe“, welche mit einer Fixierung der Frau auf Haushalts- und Fami-
lienaufgaben sowie dem alleinigen Entscheidungsrecht des Mannes in Familienfra-
gen einherging, in ihrer institutionellen Verankerung aufbrach und durch das „Part-
nerschaftsprinzip“ ersetzt wurde (John/Stutzer 2002, S. 216). 

Ebenfalls gegen Ende der 1970er Jahre setzte eine Betonung der Gleichheit der 
Geschlechter ein, forciert durch die zweite Frauenbewegung. Natürliche Unterschie-
de sollten zunehmend keine sozialen Rollen mehr begründen und eine gegenteilige 
rechtliche Auslegung wurde als unmittelbare Diskriminierung befunden. Zur Verwirk-
lichung von Chancengleichheit, des Prinzips der Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen und des Schutzes vor Diskriminierung entstanden in der Folge Gesetzesre-
formen, wie die Einführung des Diskriminierungsverbotes im BGB, § 611a.  

In diesem Prozess spielten aber auch Vorgaben und Richtlinien der Euro-
päischen Union eine maßgebliche Rolle. Mit der Gründung der „Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft“ im Jahre 1957 wurde der „Grundsatz des gleichen Entgelts für 
Männer und Frauen bei gleicher Arbeit“ (EWGV Art. 119) vereinbart, der im Jahre 
1975 durch die Richtlinie 75/117/EWG konkretisiert wurde. Dieser Artikel stellt bereits 
einen „Bruch mit der Erbschaft des 19. Jh.“ dar (Wobbe/Biermann 2009, S. 81), da er 
u.a. dazu beitrug, dass das Arrangement des männlichen Familienernährers zuneh-
mend brüchig wurde (Wobbe/Biermann 2009, S. 82). Eine entscheidende Verände-
rung im Hinblick auf den Zugang zu Arbeit und die Gleichstellung der Geschlechter 
geht des Weiteren von der 1976 erlassenen Richtlinie 76/207/EWG aus. Dabei be-
deutet „Gleichbehandlung“, dass keine unmittelbare und mittelbare Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts erfolgen dürfe. Die Spezifizierung von direkter und indirek-
ter Diskriminierung wurde hiermit erstmals in das EU-Recht eingeführt. Konkret be-
deutet dies, dass Entlohnung sowie Zugangsbedingungen zu Arbeit nicht mehr an 
die Geschlechtszugehörigkeit gekoppelt werden durften.  
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3.1 Die De-Legitimation der Geschlechterdifferenz in Fragen der Entlohnung. 

Das Fallbeispiel der Leichtlohngruppen 

Bis zur Mitte der 1950er Jahre war in zahlreichen Tarifverträgen für Frauen ein ge-
ringerer Lohn vorgesehen als für Männer bei gleicher Arbeit, vor allem in den unteren 
Lohngruppen verschiedener Industriezweige (BT-D 14/227: 2). Diese Minderentloh-
nungsklauseln fußten auf einer differenzierenden Bewertung der Arbeitsleistung in 
Abhängigkeit vom Geschlecht, welche im Umkehrschluss auch zu einer unterschied-
lichen Entlohnung der Geschlechter führte. Männliche Arbeitskräfte repräsentierten 
nach dem zugrunde liegenden Differenzschema den vollwertigen Standard der Leis-
tungsfähigkeit einer Arbeitskraft (Normalleistung), welcher ein 100%iger Lohn ent-
sprach, weibliche Arbeitskräfte hingegen standen für eine geringere Leistungsfähig-
keit (Minderleistung), welche in tariflichen Abschlagsklauseln berücksichtigt wurden. 

Im Jahre 1955 stellte der 1. Senat des Bundesarbeitsgerichtes (BAG) fest, dass 
Artikel 3 Absatz 2 und 3 GG auch die Lohngleichheit von Männern und Frauen bei 
gleicher Arbeit beinhaltet. Das BAG erklärte damit Klauseln in Tarifverträgen, die 
Entgeltabschläge für Frauen enthielten, für „verfassungswidrig und nichtig“ (Winter 
1998, S. 40). 

Damit wurde erstmalig das Geschlecht als Prädiktor für eine unterschiedliche 
Entlohnung in Frage gestellt, da von diesem Zeitpunkt an Lohnunterschiede nicht als 
legitim galten, wenn sie sich allein auf das Merkmal Geschlecht beziehen. Auf diese 
Weise erodierte die bislang übliche Praxis der Bewertung und Entlohnung von Frau-
en- und Männerarbeit und führte zugleich zu Aushandlungsprozessen zwischen un-
terschiedlichen Akteuren, um eine neue Praktik der geschlechtsneutralen Bewertung 
und Entgeltzuordnung zu etablieren. Gesucht wurden neue Klassifikationskriterien, 
um den Verlust der ordnungsgebenden Funktion der Kategorie Geschlecht auszu-
gleichen.  

In seinem Urteilsspruch schlug das BAG vor, den (körperlichen) Schweregrad 
von Arbeit als Kriterium für die Bestimmung der Lohnhöhe zu verwenden. Dazu 
merkte das BAG an:  

„Es ist nach dem Gesagten möglich, genauere Lohnkategorien zu bilden, insbesondere 
auch für leichtere und schwerere Arbeiten, die näher bezeichnet werden. Diese Lohnkate-
gorien müssen aber für Mann und Frau gleich sein. (…) Sollte eine solche Methode dazu 
führen, daß die Frauen alsdann deshalb geringer entlohnt werden, weil gerade sie es sind, 
die die leichtere Arbeit oder die überwiegend leichtere Arbeit leisten, so bestehen dagegen 
keine rechtlichen Bedenken.“ (BAG 1955, S. 8) 

Die Messbarkeit des Schweregrades von Arbeit wurde demzufolge in dem Urteil als 
Zielsetzung benannt, im Sinne einer gerechteren Entgeltzuordnung, sowie auch als 
Problemstellung, im Sinne fehlender objektiver Kriterien zur Messbarkeit der Schwe-
re von Arbeit. Daraus resultierte die Handlungsproblematik, dass neue (geschlechts-
neutrale) Vergleichskriterien sowie Indikatoren des Vergleichs zur Bewertung von 
Arbeitsleistung zu definieren waren.  

Des Weiteren verdeutlicht der zweite aufgeführte Satz im Urteil, dass das Gericht 
auf eine in der Alltagspraxis als selbstverständlich geltende Unterscheidung rekur-
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rierte, indem Männerarbeit mit schwerer Arbeit in Zusammenhang gebracht wurde, 
während Frauen eher leichte Arbeit attribuiert wurde (vgl. dazu auch Krell 1984). Der 
Urteilsspruch des BAG erfolgte damit vor dem Hintergrund eines gesellschaftlichen 
Sinnhorizontes, den Simmel (1995) als männliche Kultur bezeichnet, in der eine qua-
litative Differenz der Geschlechter – quasi auf der Tonspur – wirkt (Simmel 1995, 
S. 66f). Die im 19. Jahrhundert institutionalisierte Vorstellung über Frauen- und Män-
nerarbeit wurde in dem Urteilsspruch also fortgeschrieben, allerdings mit dem Unter-
schied, dass die Gleichheitsnorm des Grundgesetzes die Abweichung zwischen den 
Geschlechtern begründungsbedürftig machte. 

In Folge des Urteils entstanden die so genannten „Leichtlohngruppen“ (LLG), die 
definiert sind als Lohngruppen für „körperlich leichte Arbeiten, die einen geringeren 
Lohn vorsehen als die Lohngruppen für körperlich schwere Arbeiten“ (BT-D 10/6501: 
2). Das Problem der Leichtlohngruppen bestand nun vornehmlich darin, dass diese 
insbesondere durch Frauen besetzt waren und insofern der Verdacht einer indirekten 
Lohndiskriminierung von Frauen nahe lag. Wie die weiteren Ausführungen zeigen, 
musste die Geschlechterdifferenz bei der Bewertung von Leistungen, die bis 1955 
durch die Frauenlohngruppen institutionell abgesichert war, nun vermehrt über Han-
deln erzeugt und symbolisch markiert werden (vgl. Kap. 4.1).  

3.2 Die De-Legitimation der Geschlechterdifferenz im Fallbeispiel der Aufhe-

bung des Nachtarbeitsverbotes für Arbeiterinnen 

Das Nachtarbeitsverbot für Arbeiterinnen (NAVerb), eingeführt 1891 als § 137 der 
Gewerbeordnung und ab 1938 überführt in § 19 der Arbeitszeitordnung (AZO), kann 
als rechtliche Institutionalisierung des Verhältnisses von Geschlecht und Arbeit be-
griffen werden. Die regulative Funktion von Arbeitszeiten für den Zugang zu Arbeit 
und die gesellschaftliche Arbeitsteilung, vermittelt über das NAVerb, blieb über 100 
Jahre erhalten und stützte noch bis ins Jahr 1992, als es zur Aufhebung des NAVerb 
durch das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) kam, die limitierte Inklusion von  
Frauen in das Beschäftigungssystem.  

Bereits im Vorfeld (Mitte 1980er Jahre) regte sich allerdings Kritik am NAVerb. 
Arbeitgeberverbände sahen im NAVerb ein Beschäftigungshindernis. Ein Teil der 
zweiten Frauenbewegung lehnte einen besonderen Beschäftigungsschutz für Frauen 
ab (vgl. Ayaß 2000: 209f). Die damalige CDU/FDP sah für eine arbeitszeitrechtliche 
Neuregelung vor, das Frauennachtarbeitsverbot abzuschaffen (Plenarprotokoll 
11/53). In der Folge wurde gerade das NAVerb als arbeitszeitliche Beschränkung in 
den 1980er und 1990er Jahren zu einem Fokus der Diskurse um das Arbeitszeit-
recht.3  

In den Debatten lassen sich zwei dominierende Diskursstränge identifizieren: 
Zum einen wurde wiederholt die Notwendigkeit geschlechtsspezifischer Schutzge-
setzgebung, insbesondere im Hinblick auf das NAVerb diskutiert. Dabei stand die 

                                                           
3 Der Diskurs rund um Arbeitszeitgesetzgebung und Nachtarbeitsverbot wurde in der Zeitspanne von 1981-1994 
mit Hilfe der Analyse von Drucksachen, Plenarprotokollen, arbeitsmedizinischen Gutachten, Stellungnahmen der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmerseite sowie von Seiten der Wissenschaft, insbesondere Rechtswissenschaft 
und Arbeitswissenschaft rekonstruiert. 
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Frage im Vordergrund, ob der besondere Schutz von Frauen in Bezug auf Nachtar-
beit gerechtfertigt sei (insbesondere durch gesundheitliche Argumente) oder ob er 
ein Diskriminierungspotenzial enthalte, da einseitig die Beschäftigung von Frauen 
reglementiert werde (Plenarprotokoll 9/22). 

Gefragt wurde auch nach den genauen Kriterien, nach welchen Nachtarbeit ver-
boten werden sollte. Verwiesen wurde auf die technische Entwicklung in vielen Ar-
beitsbereichen, welche die Arbeit in den 1980er Jahren wesentlich leichter als noch 
vor 30 oder 40 Jahren ausfallen lasse (Plenarprotokoll 9/22). Schließlich holte die 
Bundesregierung (SPD/FDP) im Jahr 1984 ein Gutachten über die „Nachtarbeit für 
Frauen“ (Rutenfranz et al. 1987) ein. Dieses Gutachten kam zu dem Ergebnis, dass 
sich Nachtarbeit gleichermaßen auf die Gesundheit von Frauen und Männern aus-
wirke. Bei Frauen mit Kleinstkindern seien Schlafprobleme jedoch besonders ausge-
prägt, was ein gesundheitliches Risiko bergen könne. Dieses Phänomen lasse sich 
nicht direkt aus der Belastung ableiten, sondern stehe im Zusammenhang mit der 
Beanspruchung, welche sich aus der sozialen Rollenverteilung im Privaten ergebe. 
Daher kamen die Experten zu dem Schluss, dass zwar keine „gesicherten Erkennt-
nisse“ zu geschlechtsspezifischen gesundheitlichen Auswirkungen von Nachtarbeit 
ausgemacht werden könnten, dass aber der „begründete Verdacht“ nahe läge, dass 
Frauen aufgrund ihrer sozialen Rolle durch Nachtarbeit stärker gefährdet seien als 
Männer (Rutenfranz et al. 1987, S. 56).  

Der zweite dominante Diskursstrang der Debatte befasste sich mit der Moderni-
sierung und Angemessenheit einer neuen Arbeitszeitregelung, welche durch eine 
Flexibilisierung von Arbeitszeiten und den Abbau von Beschäftigungsverboten ver-
wirklicht werden sollte. Dieses Ja zu mehr Flexibilität würde der CDU zufolge auch 
ein Mehr an Selbstbestimmung bei der Arbeitszeit bedeuten (Plenarprotokoll 11/53: 
3737). Gleichzeitig verfolgte die damalige Bundesregierung das Ziel, den Frauenar-
beitsschutz dem Grundsatz der Gleichbehandlung von Frauen und Männern anzu-
passen (Plenarprotokoll 11/53). Den veränderten Bedingungen und modernen An-
sichten folgend, dürfe ein gesonderter Frauenarbeitsschutz nur aufrechterhalten 
werden, „soweit er zur Abwehr geschlechtsspezifischer Gefährdungen der Arbeit-
nehmerinnen und möglicher Schädigungen des werdenden Lebens erforderlich ist.“ 
(Drucksache 11/360 : 2) 

Bereits die hier skizzierten Diskurse lassen Auflösungstendenzen des Narrativs 
der besonderen Schutzbedürftigkeit von Frauen erkennen. Spezifische gesundheitli-
che Gefährdungen durch Nachtarbeit wurden bereits angezweifelt bzw. eine Neube-
stimmung der Kriterien gefordert, nach denen eine solche Gefährdung bemessen 
werden sollte. Auch wurde bereits die Frage erörtert, ob die einseitigen gesetzlichen 
Restriktionen bei der Gestaltung der Arbeitszeit als Diskriminierung von Frauen zu 
werten seien. Diese Fragen wurden schließlich im Urteil des BVerfG zum NAVerb 
geklärt. 

Eine Klage der Arbeitgeberseite aus dem Jahr 1982, welche sich auf die Unver-
einbarkeit des NAVerb mit dem Grundgesetz Art. 3 bezog, führte im Jahr 1992 zu 
dessen Aufhebung durch das BVerfG. In seiner Urteilsbegründung führte das BVerfG 
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an, das NAVerb benachteilige Arbeiterinnen im Vergleich zu Arbeitern und weibli-
chen Angestellten. Des Weiteren wirke es sich nachteilig bei der Stellensuche von 
Frauen aus. Damit verstoße es gegen den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz aus Art. 
3 Abs. 1 und Abs. 3 GG. Nach dieser Verfassungsnorm dürfe niemand wegen seines 
Geschlechts benachteiligt oder bevorzugt werden und das Geschlecht dürfe nicht als 
Anknüpfungspunkt für eine rechtliche Ungleichbehandlung herangezogen werden 
(BVerfGE 85 - 191, S. 206). Ebenso wurde eine zunehmende Gleichheit der Ge-
schlechter in Bezug auf deren Erwerbsleben und ihre „Berufsstellung“ konstatiert, die 
als Argument für eine rechtliche Gleichstellung – auch unter Bezugnahme auf die 
EU-Richtlinie 76/207/EWG – gewertet werden sollte. Das BVerfG führte unter Be-
zugnahme auf das Gutachten von Rutenfranz et al. (1987) an, dass es für eine Un-
gleichbehandlung von Frauen und Männern keinen „sachlichen“ Grund gäbe, da 
Nachtarbeit für alle Menschen schädlich sei. Auch das von vielen Akteuren bemühte 
Argument der „Doppelbelastung“ von Frauen durch Nachtarbeit in Verbindung mit 
der Verantwortung für Haushalt und Kinder sowie das hierdurch gestützte Schutzar-
gument wurde zurückgewiesen. Die soziale Rollenverteilung sei kein geschlechts-
spezifisches Merkmal und geschlechter-differenzierende Regelungen wurden nur 
noch als zulässig angesehen, „soweit sie zur Lösung von Problemen, die ihrer Natur 
nach nur entweder bei Männern oder bei Frauen auftreten können, zwingend erfor-
derlich sind“ (BVerfGE 85 - 191, S. 207). Differente rechtliche Klassifikationen von 
Arbeitskräften in Bezug auf die Kategorie Geschlecht wurden so durch das Urteil de-
legitimiert. Das BVerfG forderte daher eine geschlechtsneutrale Neuregelung der 
Arbeitszeitbestimmungen und des Nachtarbeitsverbotes bei Beachtung des Grund-
rechtes auf körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG). Dieser Forderung 
wurde mit dem Erlass des neuen Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) von 06. Juni 1994 
nachgekommen. 

4 Die De-Institutionalisierung der Geschlechterdifferenz in Folge der Urteile?  

Vor dem Hintergrund der vorangegangenen Ausführungen stellt sich die Frage, ob 
die Entwicklungen nach dem II. Weltkrieg zu einer De-Institutionalisierung der Ge-
schlechterdifferenz in den Bereichen „Arbeitszeit“ und „Entlohnung“ geführt haben. 
Unter De-Institutionalisierung verstehen wir im Sinne von Jepperson (1991) den Be-
deutungs- und Verbindlichkeitsverlust einer Institution bis hin zu ihrem Verfall. Spielt 
die Geschlechterdifferenz keine Rolle mehr, so kann von einer Gleichheit der Ge-
schlechter für den Zugang sowie die Bewertung von Arbeit ausgegangen werden.  

4.1 Geschlechtergleichheit in der Entlohnung? Das Fallbeispiel der Leichtlohn-

gruppen 

Das Beispiel der Leichtlohngruppen verdeutlicht, auf welche Weise die sozial vo-
raussetzungsreiche Konstruktion der Geschlechterdifferenz nach 1955 erfolgte. So-
lange Frauenlohngruppen existierten, wurde die Verschiedenheit der Entlohnung wie 
selbstverständlich mit dem Geschlecht begründet. In dem Moment, in dem das Ge-
schlecht nun nicht mehr für die Festlegung unterschiedlicher Arbeit und deren Ent-
lohnung als Prädiktor gelten darf, stellt sich die Frage, mit Hilfe welcher ,objektiven‘ 
Kriterien die Annahme der Verschiedenheit ,gestützt‘ werden kann.  
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Um den Konstruktionsprozess der Geschlechterdifferenz zu rekonstruieren, wurden 
elf Berichte (von 1969 bis 1999) der Bundesregierung zur Verwirklichung des Grund-
satzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen analysiert.4 Aufgrund des deut-
schen Spezifikums der Tarifautonomie (BT-D 6/2229) wurden die Stellungnahmen 
der Arbeitgeberverbände sowie der Gewerkschaften ebenfalls in den Textkorpus 
einbezogen. 

Des Weiteren waren auch Arbeitswissenschaftler sowie Mediziner in den Diskurs 
um Entgeltgleichheit involviert, indem Wissenschaftler beauftragt wurden, objektive 
Kriterien für die Bewertung von Arbeit zu erstellen. Diese differenzierten den Schwe-
regrad von Arbeit in eine informatorische sowie energetische Arbeitsschwere und 
lieferten damit die Kriterien für ein objektives Verfahren der Arbeitsbewertung (Roh-
mert/Rutenfranz 1975).5 

Zugleich zeigt das Forschungsdesign die soziale Bedingtheit der wissenschaftli-
chen Expertise, durch die in den Forschungsauftrag einfließenden Vorannahmen 
über Frauen- und Männerarbeit. Bereits in der Einleitung des Forschungsberichtes 
werden Frauen als „besondere“ Personengruppe begriffen, die sich sowohl durch 
biologische, anatomische, körperliche, psychologische und funktionale Merkmale von 
der „Normalarbeitskraft“ abgrenze (Rohmert 1974 in: Rohmert/Rutenfranz 1975, S. 
16). Männerarbeit dagegen wurde nicht explizit definiert, sondern als selbstverständ-
licher Normalstandard mitgedacht. Insofern wird deutlich, dass die Suche nach Krite-
rien für eine „moderne und gerechte Arbeitsbewertung“ (ebd., S. 19) in der Denktra-
dition der Vorstellung von Frauenarbeit aus der Zeit der Entstehung des Industrieka-
pitalismus erfolgte. 

Das arbeitswissenschaftliche Gutachten wurde in dem nachfolgenden Diskurs 
um Leichtlohngruppen bis Ende der 1990er Jahre als (einzige) wissenschaftliche Re-
ferenz für ein objektives Verfahren zur Bewertung von Arbeit angeführt. So griff die 
Bundesregierung, die sich im Zusammenhang mit den LLG als Vermittler, Begutach-
ter und Berichterstatter verstand, dessen Handlungsfähigkeit jedoch durch das insti-
tutionelle Arrangement der Tarifautonomie eingeschränkt sei, die Ergebnisse in ihren 
Berichten (erstmalig 1977) auf: Fänden die „anerkannten arbeitswissenschaftlichen 
Grundsätze“ bei der Einstufung keine Anwendung, so bestünde die Möglichkeit für 
die „betroffenen Frauen“, ihre Rechtsansprüche im Klageweg durchzusetzen (BT-D 
8/4156, S. 3). Für die Herstellung von Entgeltgleichheit war und ist demzufolge im-
mer eine Klägerin erforderlich, die in Aktion treten muss (vgl. dazu auch Bertelsmann 
1994). 

                                                           
4 Denn letztlich handelt es sich bei dem Gebot der Entgeltgleichheit um einen Rechtsanspruch, der durch den 
Gesetzgeber aktiv gefördert werden müsse (Winter 1994). 
5 Die arbeitswissenschaftlichen als auch arbeitsmedizinischen Experten entwickelten ein Verfahren zur Erfassung 
der „Tätigkeitsanforderungen eines konkreten Arbeitsplatzes, für die menschliche Funktionen eingesetzt und 
beansprucht werden (…)“ (Rohmert/Rutenfranz 1975: 9). Untersucht wurden 204 industrielle Arbeitsplätze, die 
danach differenziert wurden, ob sie vorwiegend von Männern oder von Frauen besetzt wurden. Mit Hilfe statisti-
scher Verfahren (Cluster- und Faktorenanalyse) wurden 19 signifikante, die Belastung bestimmende Faktoren 
ermittelt, die wiederum in ein „ergonomisches“ Konzept, d. h. ein fünfstufiges, die Belastungen und Beanspru-
chung ausdifferenzierendes Modell einfließen. Auf diese Weise wurden pro Arbeitsplatz unterschiedliche Arbeits-
inhalte und Belastungsgewichtungen ermittelt. 
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Auch die Rechtsprechung bezog sich auf die arbeitswissenschaftliche Expertise. So 
stellte das Bundesarbeitsgericht im Jahre 1988 unter Bezugnahme auf dieses Gut-
achten fest, dass die „physische Leistungsfähigkeit der Frau im Durchschnitt um ein 
Drittel geringer sei als die des Mannes (…)“  (BAG, 4 AZR 707/87, S. 201). An dem 
Differenzmodell wurde demzufolge festgehalten. 

Dies gilt auch für die Tarifvertragsparteien, die die Erkenntnisse des Gutachtens 
bei der Definition tarifvertraglicher Eingruppierungsbestimmungen umzusetzen hat-
ten. Auch sie begrüßten das Gutachten, wiesen zugleich aber darauf hin, dass die-
ses Verfahren zu zeit- und arbeitsaufwendig sei sowie auch das Messverfahren auf-
grund des Individuumsbezugs für kollektive Verträge nicht geeignet sei (BT-D 8/574). 

Im Verlauf der 1990er Jahren wurde das Problem der Leichtlohngruppen von der 
Bundesregierung und den Tarifpartnern zunehmend marginalisiert (BT-D 12/4033, 
BT-D 13/3120). Begründet wurde die zunehmende Bedeutungslosigkeit mit dem ge-
ringeren Tarifabstand zur nächst höheren Lohngruppe sowie mit der geringen Be-
setzung der Lohngruppe, die dazu noch geschlechtlich durchmischt sei. Schlussend-
lich beschloss der Bundestag am 23. Juni 1999, dass die Berichterstattung sich nicht 
mehr auf die Leichtlohngruppen konzentrieren solle, sondern vielmehr ein umfassen-
der Bericht über die Berufs- und Einkommenssituation von Frauen und Männern zu 
erstellen sei (BT-D 14/1290, S. 1). Damit wandelte sich die Thematik der Entgelt-
gleichheit, die sich insbesondere auf den Fall der Leichtlohngruppen fokussierte, in 
das weitreichendere Thema der Chancengleichheit in Bildung und Beruf. 

Insofern hat das Verbot von Frauenlohngruppen aus dem Jahre 1955 zwar zu 
einer Vergleichbarkeit der Arbeitsleistung der Geschlechter geführt, jedoch konnten 
tradierte Deutungsmuster zur Unterscheidung von Männer- und Frauenarbeit sowie 
deren Leistungsfähigkeit nicht aufgebrochen werden. Stattdessen wirkte die Ge-
schlechterdifferenz bei der Bewertung von Arbeit sowie deren Entlohnung weiter fort, 
wenngleich auch die explizite Bezugnahme auf die Kategorie Geschlecht nicht mehr 
legitim war. Insofern sprechen wir von einer Re-Institutionalisierung der Geschlech-
terdifferenz im Sinne von Jepperson (1991), indem neue, ,objektive‘ Kriterien für die 
Bewertung von Arbeit definiert wurden, die jedoch die Geschlechterdifferenz – wenn-
gleich auch anders arrangiert – weiterführten. Das Wissen um die Geschlechterdiffe-
renz blieb und bleibt nach wie vor eine sozial signifikante Unterscheidung der Bewer-
tung von Frauen- und Männerarbeit (vgl. Krell 1994; Kreimer 2009; Carl/Krehnke 
2004). So weist die aktuelle Lohn- und Gehaltsstatistik des Statistischen Bundesam-
tes aus dem Jahre 2012 den Verdienstabstand zwischen Männern und Frauen (un-
bereinigter Gender Pay Gap) in Höhe von 22% aus.6 Mit anderen Worten: Der 
Grundsatz „gleicher Lohn für gleiche bzw. gleichwertige Arbeit“ ist nach wie vor ein 
Prinzip ohne Praxis (Winter 1998). 

                                                           
6 https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/VerdiensteArbeitskosten/Verdienstunter-
schiedeMaennerFrauen/Aktuell_Verdienstunterschied.html (abgerufen am 15.8.2013) 
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4.2 Geschlechtergleichheit in rechtlichen Regulierungen zur Arbeitszeit? Das 

Fallbeispiel der Aufhebung des Nachtarbeitsverbotes für Arbeiterinnen 

Die differente rechtliche Klassifikation von Arbeitskräften in Bezug auf die Kategorie 
Geschlecht wurde – wie gezeigt – durch den Spruch des BVerfG zur Aufhebung des 
NAVerb de-legitimiert. Das Echo dieser De-Legitimation zeigte sich sodann im Dis-
kurs um die Verabschiedung eines neuen Arbeitszeitgesetzes von 1992-1994. So 
forderten alle am Diskurs beteiligten Akteure nach dem Urteil des BVerfG eine von 
Personenkategorien unabhängige Regulierung des Arbeitsschutzes mit besonderen 
Schutzvorschriften für all diejenigen, die Nachtarbeit leisten (Plenarprotokoll 12/108 – 
1992, S. 9260). Während die Arbeitnehmerseite und arbeitnehmernahe Parteien ein 
Gesetz forderten, das dem Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit – unabhängig 
vom Geschlecht – gerecht werde und auch der möglichen Doppelbelastung durch 
Beruf und Familie Rechnung tragen solle (DGB 1992 b, S. 1; Plenarprotokoll 12/183 
– 1993), forderten BDI, CDU und FDP zwar ebenfalls eine diskriminierungsfreie 
Neugestaltung des Nachtarbeitsverbotes, stellten hier allerdings nicht die Fürsorge-
pflicht des Staates in den Mittelpunkt der Argumentation, sondern Argumente von 
Wirtschaftlichkeit und Produktivität (BDI 1992, S. 2). Gingen DGB und SPD auch 
nach dem Urteil des BVerfG noch davon aus, dass negative soziale Folgen der 
Nachtarbeit für das Familienleben, die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, an 
politischen, gewerkschaftlichen und kulturellen Veranstaltungen durch gesetzliche 
Regulierungen abgemildert werden sollten (DGB – 1.10.1991), definierte der BDI 
„das Private“ als nicht durch staatliche Gesetze Regulierbares und positionierte alles 
„Private“ außerhalb des Kontextes von Arbeit und Beschäftigung. Angesichts eines 
sich weltweit verschärfenden Wettbewerbs und der wesentlich liberaleren Praxis in 
anderen Mitgliedsstaaten der EU würden hier wirtschaftliche Nachteile zum ent-
scheidenden Kriterium für die Neugestaltung des Arbeitszeitgesetzes. Die CDU for-
derte ebenfalls ein Arbeitsschutzrecht, das aufgrund der Wettbewerbsfähigkeit in 
ganz Europa gleich geregelt sein sollte. Zudem wurden flexible Arbeitszeiten als 
„Konjunkturimpuls“ für die deutsche Wirtschaft gewertet. Damit sei das Thema Ar-
beitszeit „ein entscheidendes Standortkriterium“ (Plenarprotokoll 12/183: 15898).  

Die Forderung nach der rechtlichen Deregulierung von Arbeitszeit, in der Be-
schränkungen für bestimmte Personengruppen aufgehoben werden sollten, zeigt das 
Aufbrechen der Klassifikation von männlichen und weiblichen Arbeitskräften in Bezug 
auf deren differente Belastbarkeit, ihren Körper und ihre Gesundheit. Die Geschlech-
ter wurden als Vergleichbare konzipiert, die sich nicht durch körperliche oder leis-
tungsspezifische Eigenschaften unterscheiden. Vielmehr sollten beide Geschlechter 
dem Arbeitsmarkt und dessen Erfordernissen in gleichem Maße zur Verfügung ste-
hen. Flankiert wurde diese Forderung durch die Bezugnahme auf das Gleichbehand-
lungsgebot im Hinblick auf den Zugang zu Arbeit. So wurden Flexibilität und Gleich-
stellung in gleichem Maße zu einer unabdingbaren Komponente eines modernen 
Arbeitszeitrechtes stilisiert. 

Deutlich lässt sich in diesen Diskurssträngen der Bedeutungsverlust der Katego-
rie Geschlecht als Strukturgeber für die Regulierung von Arbeitszeiten erkennen. Al-
lerdings lässt sich auch ein anhaltendes Erbe des Differenzkonzeptes identifizieren, 
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indem funktionslogische Elemente erhalten bleiben. Der Zugang zu Arbeit soll Frau-
en auf der einen Seite gewährleistet werden, ohne jedoch neue Regelungen für den 
privaten Bereich zu schaffen, aus dem Frauen nun freigesetzt werden (sollen), für 
den sie aber nach wie vor die Hauptverantwortung tragen.7 Die Forderungen nach 
Wettbewerbsfähigkeit, Flexibilität, Standortsicherung und Gleichbehandlung über-
decken dabei, dass die Organisation von Erwerbsarbeit weiterhin einer gleichberech-
tigten Verteilung von Sorge- und Erwerbsarbeit entgegensteht, da die Konzeption 
von Beschäftigung in Vollzeit nach wie vor die geschlechtsgebundene Arbeitsteilung 
voraussetzt (vgl. Winker 2013, S. 121; Nickel 2012, S. 8f). 

5 Fazit  

Zusammenfassend zeigen die vorangegangenen Ausführungen, dass Arbeit sich 
auch im 21. Jahrhundert noch in hohem Maße über das Kriterium Geschlecht defi-
niert. So zeigen beide Fallbeispiele, dass Geschlecht zwar nicht unmittelbar für den 
Zugang zu sowie die Entlohnung von Arbeit bestimmend sein darf, zugleich wird je-
doch in beiden Fällen das Geschlecht – quasi durch die Hintertür – wieder eingeführt. 
Im Fall der Leichtlohngruppen, indem die Geschlechterdifferenz unbewusst bei der 
Bewertung von Arbeit fortgeführt wird, im Fall der Aufhebung des Nachtarbeitsverbo-
tes, indem die funktionale Arbeitsteilung im Privaten sowie die strukturelle Ausgestal-
tung von Erwerbsarbeit die rechtliche De-Institutionalisierung der Geschlechterdiffe-
renz unterläuft. Vor diesem Hintergrund ist die eingangs formulierte Frage nach dem 
Bedeutungsverlust der Geschlechterdifferenz zumindest im Hinblick auf die Bereiche 
der Entlohnung sowie der Arbeitszeitgestaltung zu verneinen.  

Ein Aufbrechen der Geschlechterdifferenz erfolgte vor allem auf rechtlichem We-
ge, durch das Vorhandensein von nationalen sowie supranationalen Gleichheitsnor-
men, auf die Bezug genommen werden kann. Ob und zu welchem Zeitpunkt diese 
Bezugnahme erfolgt, ist wiederum von dem jeweiligen Kontext abhängig, in dem das 
Geschlecht einen relevanten Ordnungsfaktor bildet (vgl. dazu Heintz/Nadai 1998). Im 
Fall der Leichtlohngruppen führte bereits Mitte der 1950er Jahre die Klage einer Ar-
beiterin vor dem Bundesarbeitsgericht dazu, dass bestehende Entgeltgruppen nach 
neuen, geschlechtsneutralen Kriterien zu definieren waren. Diese Gerichtsentschei-
dung generierte für die maßgeblich beteiligten Akteure (Tarifvertragsparteien, Regie-
rung) ein Handlungsproblem, das unmittelbar zu lösen war und den Vergleich männ-
licher und weiblicher Arbeitsleistung notwendig machte. Förderlich war sicherlich, 
dass zu diesem Zeitpunkt die Entgeltgleichheit eine Norm bildete, die über die unter-
schiedlichen Akteursgruppen hinausgehend breite Akzeptanz fand.8 Dass es letzt-
endlich zwar ein akzeptiertes Prinzip, wenngleich auch ohne Praxis blieb, ist auf un-
terschiedliche Faktoren zurückzuführen. Die Analyse des Diskurses bietet dahinge-

                                                           
7 Dass Reproduktionsarbeit immer noch vorwiegend Frauenarbeit ist, belegen z.B. Zeitbudgetstudien zur nahezu 
unveränderten Arbeitsteilung zwischen Frauen und Männern im Bereich der Haus- und Sorgearbeit in den priva-
ten Haushalten (vgl. Pinl 2004). 
8 Dies zeigt sich auch darin, dass im Jahre 1957 der Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei 
gleicher Arbeit Eingang in den EWGV (Art. 119) erhielt. Auf der internationalen Ebene bestand bereits seit dem 
Jahr 1951 das ILO-Übereinkommen 100, welches das gleiche Entgelt für Frauen und Männer für gleichwertige 
Arbeit als internationalen Standard definierte. Dieses Übereinkommen wurde in Deutschland dann im Jahre 1956 
ratifiziert. 
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hend einen Anhaltspunkt, dass der Grundsatz der Tarifautonomie nicht nur von den 
Sozialpartnern sondern auch von den anderen, am Diskurs beteiligten Akteuren (Po-
litik, Wissenschaft, Recht) als Institution dargestellt wurde, die es auf jeden Fall zu 
wahren gelte, obgleich die Tarifauseinandersetzungen jene folgenreichen Interak-
tionssituationen darstellen, in denen das Wissen um die Geschlechterdifferenz (re-) 
produziert und in den ausgehandelten Lohngruppierungen sedimentiert wird.9  

Im Unterschied dazu wurde das Nachtarbeitsverbot für Arbeiterinnen erst Anfang 
der 1990er Jahre durch das BVerfG aufgehoben, wiederum unter Bezugnahme auf 
das Gleichheitsgebot des Grundgesetzes. In diesem Fall erhob jedoch die Arbeitge-
berseite Klage und drang auf eine Aufhebung des beschränkten Zugangs von Frau-
en zur Nachtarbeit. Zehn Jahre verstrichen, bevor das BVerfG sich der Klagen an-
nahm und dies geschah erst vor dem Hintergrund einer Entscheidung des EuGH 
zum Nachtarbeitsverbot in Frankreich, welches als unvereinbar mit primärem Recht 
angesehen wurde. Die Entscheidung des BVerfG war es dann wiederum, welche – 
wie gezeigt – die Argumente der am Erlass eines neuen Arbeitszeitgesetzes beteilig-
ten Akteure strukturierte und in eine Verbindung mit Argumenten der Wirtschaftlich-
keit sowie der Wettbewerbsfähigkeit brachte. Diese Schlagworte entsprachen dem 
Zeitgeist einer Wirtschaft, die sich mit Phänomenen der Globalisierung und Flexibili-
sierung konfrontiert sah, auf die es mit einer Deregulierung von Arbeit(szeit) – also 
auch einer Aufhebung des Nachtarbeitsverbotes – zu reagieren galt.10 

Zudem lässt sich ein weiterer Beleg für die Kontextgebundenheit der Bezugnah-
me auf die Geschlechterdifferenz zur Strukturierung von Arbeit finden. Während im 
Fall der Leichtlohngruppen neue Kriterien geschaffen wurden, die die Kategorie Ge-
schlecht indirekt relevant machten, wurde im Fall der rechtlichen Arbeitszeitgestal-
tung gänzlich auf neue Kriterien verzichtet, die eine spezifische Regelung nach Ge-
schlecht ermöglichen. Dies ist ebenfalls nur aus dem Kontext heraus zu verstehen, in 
welchem die Neuerungen entstanden. Die Einführung der LLG fällt in das Jahr 1955 
und damit in die Zeit einer prosperierenden tayloristisch-fordistisch geprägten Wirt-
schaft, in welcher sich das Normalarbeitsverhältnis als normatives Leitbild durchsetz-
te und zur Grundlage beschäftigungspolitischer Maßnahmen wurde. Von Relevanz 
ist hier, dass im Normalarbeitsverhältnis ein spezifisches Geschlechterarrangement 
konserviert wird (vgl. Holst/Maier 1998), welches in Kopplung mit dem Ernährermo-
dell traditionelle Geschlechterstrukturen verankert (u.a. Leitner et al. 2004). Der Zeit-
punkt der Klage vor dem BAG fällt also in die Hochphase der geschlechtsgebunde-
nen Arbeitsteilung, welche noch nicht grundsätzlich zur Debatte stand. Es kann also 
davon ausgegangen werden, dass auf Seiten der beteiligten Akteure eher der 
Wunsch nach Konservierung der (Geschlechter-)Verhältnisse bestand. Dies erklärt 
die prompte Generierung neuer Kriterien, in denen die Geschlechterdifferenz auf-
rechterhalten blieb. 

                                                           
9 Winter (1998, S. 26) formuliert die Vermutung, dass das Konzept gleichwertiger Arbeit bislang weitgehend des-
halb unverstanden geblieben sei, um nicht Institutionen, wie die Tarifautonomie sie darstelle, zu gefährden. 
10 Während bei der Einführung des Nachtarbeitsverbotes eher Argumente der Gesundheit im Vordergrund stan-
den, die wiederum dem damaligen Zeitgeist entsprachen.  
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Das Nachtarbeitsverbot hingegen wird erst im Jahr 1992 aufgehoben, einem Kontext 
also, in dem die zuvor benannten Strukturbedingungen sich bereits in der Erosion 
befanden (vgl. Aulenbacher 2007). Mit der zunehmenden Erwerbstätigkeit von  
Frauen, aber auch durch die Erosion des männlich geprägten Normalarbeitsverhält-
nisses (vgl. Brinkmann et al. 2006, S. 19 ff) lässt sich seit den 1970er bis 1980er 
Jahren ein Erstarken des Adult-Worker-Modells oder auch Zwei-Verdiener-Modells, 
zumindest in Form eines Leitbildes beobachten (vgl. Lewis/Giullari 2005). Hiernach 
haben sich erwachsene Personen eigenständig um ihre Existenzsicherung zu küm-
mern und ihre Arbeitskraft zu verkaufen (vgl. Winker 2013). Das Nachtarbeitsverbot 
erscheint vor diesem Hintergrund als ein Beschäftigungshemmnis und eine Störung 
in der Verwertung von Arbeitskraft für das Kapital. Hinzu treten die o.a. Argumente 
von Konkurrenz und Wettbewerbsfähigkeit. So wird verständlich, warum in diesem 
Fall die Geschlechterdifferenz nicht über neue Kriterien eingeführt wurde, sondern es 
zu einer geschlechtsneutralen Neuregulierung von Arbeitszeiten kam. 

Infolgedessen wird deutlich, dass ein Aufbrechen der Geschlechterdifferenz ab-
hängig ist von den jeweiligen Kontextbedingungen. Dabei befördert ein zeitliches Zu-
sammentreffen von gesellschaftlichen Trends und wirtschaftlichen Erfordernissen mit 
den Motivationen der maßgeblich am Diskurs beteiligten Akteure, dass in den Sinn-
konstruktionen und Legitimationsstrategien der Diskursteilnehmer auf die gesetzlich 
verankerte Gleichheitsnorm Bezug genommen wird, gegebenenfalls sogar bis hin zu 
einer rechtlichen Auseinandersetzung. 
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